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1 Einleitung  
 

Es ist eine weitverbreitete Wahrnehmung, dass „die Politik“ vergleichsweise schlecht funktio-
niert, das heisst nur unbefriedigende Ergebnisse hervorbringt. Politiker und Parteien haben eine 
geringe Wertschätzung in der Gesellschaft. Dies gilt sowohl für die Bürger als auch für viele 
Experten der jeweiligen Fachgebiete. Die Haltungen gegenüber den Parteien und den handeln-
den Politikern sind desillusioniert, skeptisch und distanziert (Immerfall, 1998). Die „Politikverd-
rossenheit“ ist ein für die Haltung vieler Bürger kennzeichnender Begriff geworden (Arzheimer, 
2002). Die Kluft zwischen der Politischen Klasse und den Bürgern ist dramatisch angewachsen 
(Klages, 2001; von Beyme, 1993). 

Es ist jedoch fraglich, ob dafür wirklich die einzelnen Politiker verantwortlich sind oder viel-
mehr die Institutionen und Entscheidungsstrukturen im demokratischen Staat, die inadäquate 
Anreizstrukturen in vielen Bereichen (einschließlich der Rekrutierung des Personals für staatli-
che Funktionen) zur Folge haben. Da die entstandenen Demokratiedefizite und Leistungsmängel 
der politischen Prozesse auch über längere Zeit nicht abgebaut, sondern eher verschärft wurden, 
kann man fundamentale Konstruktionsmängel der politischen und staatlichen Institutionen (d.h. 
der Verfassung) vermuten. Dazu drei Thesen im Vorwege:  

1. Viele der Probleme haben ihren Ausgangspunkt in einem formalen Legitimationsmonopol, 
aus dem die jeweiligen Parteien (d.h. die Politischen Klasse) einen umfassenden Machtanspruch 
ableiten. 

2. Die Rekrutierung zu politischen und insgesamt zu staatlichen Ämtern ist einseitig von den 
Parteien dominiert, die nur noch über eine schmale und asymmmetrische Basis verfügen. Dies 
mindert die verfügbare Fachkompetenz und Erfahrung. Berufspolitiker und Funktionäre haben 
die Volksvertreter verdrängt.    

                                                 

1  Für wertvolle Hinweise danke ich Uwe Vollmer und den Teilnehmern der Jahrestagung des Ausschusses für 
Wirtschaftssysteme und Institutionenökonomik im Oktober 2007 in Tutzing. 
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3. Die Parteien haben ihren Machtbereich über das engere Politikfeld hinaus auf den gesamten 
Staat und auf immer weitere Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt. Von Beyme (1993, S. 58) 
spricht von der „Kolonisierung der Gesellschaft durch den Parteienstaat“. 

Es werden im folgenden nicht lediglich Details kritisiert, sondern grundlegende Konstruktions-
prinzipien des politischen Systems, die in Deutschland (und in ähnlicher Form auch in anderen 
Ländern) vorzufinden sind. Es wird gezeigt, dass das bestehende „Monopol für demokratische 
Legitimation“ für zahlreiche Fehlentwicklungen, Demokratiedefizite und Funktionsmängel ver-
antwortlich ist.  

Die vorgeschlagene Reformperspektive ist radikal.2 Sie beinhaltet im Wesentlichen eine Über-
windung des Legitimationsmonopols durch dezentralere demokratische Prozesse, die Installie-
rung einer „zweiten Kammer“ (Senat), die über eine eigenständige demokratische Legitimation 
verfügt und deren Mitglieder nicht der Politischen Klasse angehören, sowie eine effektivere Ge-
waltenteilung und eine differenziertere Struktur der politischen Institutionen und der staatlichen 
Delegationsprozesse.  

 

2 Staatliche Institutionen und Problemfelder  
  

2.1 Institutionen und Entscheidungen  

 

Betrachten wir zunächst die Institutionen3 eines demokratischen Staates in einer Totalperspekti-
ve.4 Diese sind in der Abb. 1 nach normativen Prinzipien, die später ausführlicher diskutiert 
werden, grob klassifiziert. Es wird darin insbesondere zwischen den Institutionen des Politik-
Kerns einerseits und den Fachinstitutionen und der Judikative andererseits unterschieden. Diese 
Unterteilung, die im folgenden Abschnitt 2.2 noch genauer erörtert wird, hat einige Ähnlichkeit 
mit der klassischen Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative.5 Allerdings sind 
die hier gewählten Abgrenzungen zwischen Legislative und Exekutive (und innerhalb dieser) 
etwas anders als in der klassischen Konzeption. 

 

                                                 

2  Dies steht im Kontext weiterer radikaler Reformvorschläge, die hier aus Platzgründen nicht alle erörtert 
werden. Vgl dazu Kruse (2008). 

3  Unter „Institutionen“ werden im Folgenden staatliche Einheiten verstanden, die Entscheidungen treffen, und 
zwar unabhängig davon, ob dies Einzelpersonen, kleine oder große Gremien (z.B. Parlamente) oder spezielle 
staatliche Organisationseinheiten sind. Zur sprachlichen Vereinfachung schließt dabei der Begriff der „Ent-
scheidung“ im Folgenden nicht nur alle Beschlussfassungen, sondern auch die anderen Tätigkeiten, Aufga-
benerfüllungen etc. der staatlichen Institutionen ein. 

4  Dabei dient das politische System in Deutschland als Anknüpfungspunkt. Allerdings lassen sich die meisten 
Analysen und Ergebnisse auf andere parlamentarische Demokratien übertragen. Ebenfalls aus Vereinfa-
chungsgründen konzentrieren sich die Erörterungen vor allem auf die Bundesebene, auf der die meisten und 
wichtigsten Entscheidungen des Staates getroffen werden. Föderale und europäische Aspekte bleiben im 
Folgenden weitgehend außer Betracht. 

5  Die klassische Vorstellung einer politischen Gewaltenteilung (Montesquieu) bezieht sich auf die Aufteilung 
der Macht auf die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Während die Unabhängigkeit der Judikative 
von den anderen Gewalten in Deutschland und vielen anderen Ländern in relativ hohem Maße gegeben ist, 
gilt dies zwischen Legislative und Exekutive nicht. 
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Abb. 1: Politik-Kern, Fach-Institutionen und Judikative 

 

Die staatlichen Entscheidungen werden hier insgesamt in zwei Kategorien unterteilt, nämlich 
Primärentscheidungen und Delegationsentscheidungen.6  

Primärentscheidungen sind inhaltliche Entscheidungen „in der Sache“. Diese sind hier grob in 
vier Typen von staatlichen Primärentscheidungen unterteilt worden, und zwar (a) Gesetzgebung, 
(b) Staatspolitische Entscheidungen, (c) Verwaltungsentscheidungen und (d) Beschlüsse über 
demokratische Regeln und die Verfassung.  

(a) Die Gesetzgebung umfasst die Beratung und Verabschiedung von Gesetzen. Letztere sind 
mittel- und längerfristig geltende generelle (formale oder inhaltliche) Vorschriften und 
Regeln. Gesetze sind grundsätzlich nicht auf eine einzelne (bzw. kurzfristige) Entschei-
dungssituation beschränkt. 

(b) Der Terminus „Staatspolitische Entscheidungen“ wird im Folgenden als Sammelbegriff für 
alle politischen Entscheidungen verwendet, die sich auf einzelne Sachverhalte und Ent-
scheidungssituationen des Staates (operative Entscheidungen) beziehen und die kein Ver-
waltungshandeln sind. Die Wahrnehmung staatspolitischer Aufgaben kann in wesentlichen 
Teilen auch als „Regieren“ bezeichnet werden. Dazu gehört unter anderem auch die Ver-
tretung des Staates nach innen und außen. Auch einige Einzelentscheidungen, die in der 
gegenwärtigen Praxis die formale Form eines Gesetzes haben (z.B. die Verabschiedung 
des Haushalts etc) können hierzu zählen. 

                                                 

6  Die Institutionen sind in Abb. 1 durch Rechtecke gekennzeichnet, die Primärentscheidungen durch Ellipsen 
(untere Leiste). Die Relationen zwischen einer Institution und den Entscheidungen, die von ihr getroffen 
werden, sind durch einfache Pfeile gekennzeichnet, Delegationen von Aufgaben an andere Institutionen 
durch fette Pfeilköpfe. Vgl. zu Delegationen ausführlicher Abschnitt 3.1.  
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(c) Unter „Verwaltungsentscheidungen“ werden einzelne staatliche Routine-Entscheidungen 
und Maßnahmen verstanden, die auf der Basis bestehender Gesetze getroffen werden. Dies 
schließt sämtliche Einzelfallentscheidungen und Verwaltungsakte von Behörden und Äm-
tern ein. 

(d) Entscheidungen über demokratische Regeln sind Beschlussfassungen über die Verfahrens-
regeln, die die demokratischen Prozesse bestimmen, und über die formalen Kompetenzen 
der einzelnen Institutionen. Dies betrifft insbesondere die Delegationsbeziehungen und 
„Spielregeln“ zwischen den einzelnen Institutionen innerhalb und außerhalb des Politik-
Kerns und der Fachinstitutionen. Diese sind in einschlägigen Verfassungsartikeln, dem 
Wahlrecht und einigen spezifischen Gesetzen, Verordnungen und Geschäftsordnungen ko-
difiziert. 

 

2.2   Politik-Kern und Fachinstitutionen 

 

Politik-Kern. Das Parlament und die Regierung stehen im Zentrum der politischen Prozesse des 
Staates. Beide gemeinsam bilden den hier sogenannten Politik-Kern.  

Das Parlament wird von den Bürgern gewählt und hat somit eine direkte demokratische Legiti-
mation.7 Die Abgeordneten unterliegen potentiell einer Sanktion durch die nächsten demokrati-
schen Wahlen. Sie sind grundsätzlich mehr als alle anderen Institutionen prädestiniert für norma-
tive Entscheidungen mit hoher Präferenzrelevanz (vgl. Abschnitt 2.3). 

Es ist die primäre Aufgabe des Parlaments, Gesetze zu verabschieden. Außerdem gehört zu ihren 
Aufgaben das Einsetzen und die Kontrolle der Regierung.8 Das Parlament delegiert bestimmte  
Aufgaben an die Regierung und vermittelt dieser eine (indirekte) demokratische Legitimation. 

In der klassischen Vorstellung sind die Legislative (Parlament) und die Exekutive (Regierung 
und Verwaltung) zwei von drei Gewalten, die geteilt sein sollten. In der politischen Praxis ist die 
Trennung von Legislative und Regierung allerdings eher eine Fiktion als ein relevantes Prinzip. 
Das Parlament ist (in der Gestalt der jeweiligen Mehrheitsfraktionen) vor allem ein Instrument 
zur Machterhaltung für die jeweilige Regierung (Helms, 2005, S. 190ff). Die diesbezügliche 
Rolle bestimmt das Verhalten von Regierungs- und Oppositionsparteien.  

Diese Praxis ist so selbstverständlich geworden, dass die damit verbundene Einschränkung der 
Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung gar nicht mehr als Problem wahrgenommen 
wird. Häufig wird es sogar als ein konstitutives Prinzip einer parlamentarischen Demokratie in-
terpretiert. Eine Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive wird als unrealistisch ein-
geschätzt und die Kritik an der fehlenden Gewaltenteilung als naiv betrachtet (Schütt-Wetschky, 
2000). Allerdings hat F.A. von Hayek (1969b) die fehlende Trennung von Gesetzgebung und 
Führung der Regierungsgeschäfte als Konstruktionsfehler parlamentarischer Demokratien kriti-
siert.   

                                                 

7  Die direkte Legitimation erfolgt direkt durch einen Auftrag des Wählers, d.h. durch eine demokratische 
Wahl  durch die Bürger (vgl. Abschnitt 3). In der gegenwärtigen Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-
land ist eine solche direkte demokratische Legitimation auf Bundesebene nur für das Parlament (Bundestag) 
gegeben. Eine indirekte demokratische Legitimation ist dann gegeben, wenn diejenige Instanz, die ein Gre-
mium delegiert hat, ihrerseits demokratisch legitimiert ist. 

8  Typischerweise wählt das Parlament die Regierung (bzw. den Regierungschef). Vgl. für eine international 
vergleichende Darstellung Ismayr (2003), insb. S. 32ff. 
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In Anbetracht der politischen Realität einer fehlenden effektiven Gewaltenteilung wird deshalb 
in diesem Beitrag der  institutionelle Komplex, bestehend aus dem Parlament (vor allem in Ges-
talt der Mehrheitsfraktionen) und der Regierung als Gesamtheit betrachtet, und deshalb mit dem 
Begriff „Politik-Kern“ bezeichnet. 

Es ist die Aufgabe der Regierung (Helms, 2005), die operativen staatspolitischen Entscheidun-
gen zu treffen, das heisst den Staat nach außen zu vertreten, seine Interessen im In- und Ausland 
wahrzunehmen und gegebenenfalls Gesetzentwürfe zu formulieren und dem Parlament zuzulei-
ten. 

In institutioneller Hinsicht wird die Regierung hier etwas enger definiert als sonst üblich. Sie 
besteht aus den Kabinettsmitgliedern (Kanzler, Minister, etc.) und denjenigen Teilen der Minis-
terien, die staatspolitische Aufgaben wahrnehmen oder Entwürfe für Gesetzesvorschläge formu-
lieren. Nicht zur Regierung werden hier diejenigen Teile von Ministerien gezählt, die Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen. Es erfolgt insofern also eine Trennung der Exekutive in Regierung 
und Verwaltung.9

Die wichtigsten Merkmale des Politik-Kerns sind: 

(1) Der Politik-Kern wird de facto dominiert von den Berufspolitikern der Parlamentsparteien, 
die zusammenfassend als Politische Klasse bezeichnet werden (vgl. Abschnitt 3.2), insbesondere 
von denjenigen der jeweiligen Mehrheitsparteien.  

(2) Er hat eine allgemeine und umfassende formale Entscheidungskompetenz und weist nur in 
Teilen eine gewisse fachliche Spezialisierung auf. 

(3) Die Akteure des Politik-Kerns haben eine relativ kurzfristige Anreizstruktur, die sich als Fol-
ge von Wahlterminen, einem geringen Gedächtnis der Wähler, kurzfristigen Popularitätszielen 
und Medien-Interessen etc. ergibt. 

Judikative. Die Judikative umfasst sämtliche Gerichte, wobei für die Thematik dieses Aufsatzes 
insbesondere das Bundesverfassungsgericht und die obersten Bundesgerichte relevant sind. 

Fachinstitutionen. Alle anderen staatlichen Institutionen werden zusammenfassend als Fachin-
stitutionen bezeichnet. Folglich umfasst diese Kategorie (vgl. Abb. 1) Institutionen von ganz 
unterschiedlichem Stellenwert, Größe und Organisationsform.   

Als Verwaltung werden pauschal alle exekutiven Institutionen bezeichnet, die auf der Basis ge-
setzlicher Bestimmungen im Einzelfall tätig werden. Solche Verwaltungsinstitutionen sind 
(mehr oder minder) eigenständig geführte Organisationseinheiten, die in der Regel (a) über feld-
spezifische Fachkompetenz verfügen, (b) funktional und hierarchisch organisiert sind und (c) 
häufig entsprechende Karrierewege beinhalten. Dazu gehören alle eigenständig geführten Ämter, 
Verwaltungen und diverse staatliche Einrichtungen und Institutionen mit exekutiven Aufgaben, 
sowie außerdem z.B. Bundesbank, Bundeskartellamt, Regulierungsbehörden etc. 

Kontroll- und  Beratungs-Institutionen. Eine Reihe von Institutionen haben Beratungsfunktionen 
(z.B. Sachverständigenrat, Monopolkommission etc.) und sind zur Nutzung exogener und unab-
hängiger Fachkompetenz als eigenständige Institutionen eingerichtet worden. Einige wenige 
Institutionen (außerhalb der Judikative) haben Kontrollfunktionen gegenüber den politischen 
Akteuren. Hierzu gehört z.B. der Bundesrechnungshof. 

                                                 

9  Einige der bisherigen Ministerien haben heute zweierlei Funktionen, die sich manchmal in verschiedenen 
Abteilungen unterschiedlich darstellen, nämlich sowohl Regierungstätigkeit als auch reine Verwaltungsfunk-
tionen, so dass Teile von ihnen im Sinne der Abb. 1 zur Verwaltung gehören würden. Das politisch bedeut-
same Spitzenpersonal, das im Wesentlichen der Regierungstätigkeit dient, gehört zum Politik-Kern (Regie-
rung). 
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Andere Fachinstitutionen. Unter dem Begriff „andere Fachinstitutionen“ werden alle sonstigen 
Institutionen zusammengefasst, in denen der Staat in irgendeiner Weise tätig ist bzw. Einfluss 
ausübt. Dazu gehören z.B. Aufsichtsräte von Unternehmen, die ganz oder teilweise im staatli-
chen Eigentum oder Einfluss sind, z.B. von staatlichen Banken, staatlichen Industriebeteiligun-
gen, von Post, Bahn, öffentlichen Rundfunkanstalten etc.  

Die Fachinstitutionen haben einige Charakteristika im Wesentlichen gemeinsam: 

(1) Fachinstitutionen haben keine eigenständige demokratische Legitimation. Sie haben keine 
normative Autonomie, sondern interpretieren die demokratisch festgelegten Ziele für einzelne 
Fälle, Funktionen und Problemlagen. Zu ihren Aufgaben gehören keine politischen Gestaltungs-
entscheidungen, sondern die konkrete Interpretation und Umsetzung von gesellschaftlichen Prä-
ferenzen, die in der Regel in Form von Gesetzen kodifiziert sind und ein gewisses Maß an zeitli-
cher Stabilität haben. 

(2) Die Fachinstitutionen sind in aller Regel spezialisiert und fachlich kompetent. Ihre Angehö-
rigen werden typischerweise fachspezifisch rekrutiert und ausgebildet und ihre Karriere hängt 
wesentlich von ihrer fachlichen Qualität und Leistung ab. Viele Angehörige von Fachinstitutio-
nen haben lebenslange Karriereperspektiven auf ihrem Fachgebiet (innerhalb oder außerhalb der 
betrachteten Fachinstitution). Sie unterliegen dabei internen und/oder externen Peer-group-
Beobachtungen und Bewertungen, die gegebenenfalls zu einem „guten Ruf“ für Fachkompetenz, 
Professionalität etc. und einem entsprechenden Vertrauen führt – oder eben nicht. Dies erzeugt 
eine vergleichsweise längerfristige Anreizstruktur. 

(3) Der Vorstand und die Mitglieder von Fachinstitutionen erhalten ihre Legitimation formal 
über Delegationsvorgänge von demokratisch legitimierten Institutionen vermittelt. Die Delegati-
onsprozesse sorgen für die Auswahl kompetenten Personals für den Vorstand, außerdem für die 
Kontrolle und Bewertung der Arbeit hinsichtlich Zieladäquanz, Effizienz und  Gesetzeskonfor-
mität sowie für die Schaffung entsprechender Anreizstrukturen für den Vorstand und die Mit-
glieder der Fachinstitution. 

  

2.3 Staatliche Problemfelder - Präferenzrelevanz und Fachkompetenz  

 

Alle Einzelbereiche, in denen der Staat (politisch, administrativ etc.) tätig wird, das heisst in 
denen er handelt und Entscheidungen trifft, werden im Folgenden zur Vereinfachung pauschal 
unter den Begriffen „Problemfeld“ oder „Thema“ zusammengefasst. Einzelne Entscheidungen 
auf solchen Problemfeldern werden bestimmten Institutionen zugewiesen. Diese bedürfen dazu 
adäquater Fähigkeiten, Informationen und Anreize, die dem Problemfeld und der Zielsetzung 
angemessen sind. Die verschiedenen Entscheidung auf den staatlichen Problemfeldern 
unterscheiden sich inhaltlich in zwei Dimensionen bzw. Anforderungen, nämlich (a) 
Präferenzrelevanz und (b) Fachkompetenz. Diese sind bedeutsam für die adäquate institutionelle 
Struktur, das heisst für die geeignete Zuordnung von Entscheidungsaufgaben auf bestimmte 
Institutionen. (a) Präferenzrelevanz. Die Präferenzen der Bürger bilden längerfristig die Zielfunktion und die 
Maßstäbe für alle staatlichen Entscheidungen in einer Demokratie. Bei vielen Themen sind die 
politischen Präferenzen der Bürger nicht nur unterschiedlich, sondern häufig auch nicht bekannt 
und möglicherweise a priori nicht einmal explizit. Das heißt, entscheidungsverwertbare Präfe-
renzen müssen eventuell erst in einem Informations- und Diskussionsprozess entwickelt werden, 
in dem die Bürger sich ihre Meinung bilden. In solchen Fällen heterogener und/oder unbekannter 
Präferenzen sprechen wir von einer „hohen Präferenzrelevanz“ eines Themas. Um die kollektive 
Zielfunktion für ein bestimmtes Problemfeld zu ermitteln, muss innerhalb des demokratischen 
Systems ein Mechanismus vorhanden sein, der die relevanten Präferenzen der Bürger zu den 
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Entscheidungsträgern transferiert, bzw. wirksame Anreize liefert, diese zu ermitteln und entspre-
chend zu handeln (Präferenztransfer).   

Das andere Extrem einer „geringen Präferenzrelevanz“ liegt vor, wenn die Präferenzen der Bür-
ger als bekannt oder vorgegeben angenommen werden können. Eine „geringe Präferenzrele-
vanz“ bedeutet also keineswegs, dass die Präferenzen nicht bedeutsam sind, sondern nur, dass 
die Ermittlung der Präferenzen keine Probleme verursacht. Für ein konkretes Problemfeld ist 
dies häufig dann der Fall, wenn die Zielfunktion „offensichtlich“ ist und/oder bereits vorher de-
finiert wurde, insbesondere in Form eines Gesetzes. 

(b) Fachkompetenz. Der Staat soll die Ziele der Bürger möglichst effizient erreichen (d.h. mit 
möglichst geringen Kosten bzw. mit möglichst geringem Verzicht auf die Erreichung anderer 
Ziele). Die Effizienz bezieht sich also auf ein gutes Ziel-Mittel-Verhältnis staatlicher Entschei-
dungen (Schiller, 1999 S. 45ff; Schmidt, 2006; Kruse, 2008). Damit ist vor allem die professio-
nelle Qualität im Sinne einer hohen Fachkompetenz auf dem betreffenden Problemfeld ange-
sprochen. Gerade bei vielen staatlichen Entscheidungen ist der sachliche Wirkungszusammen-
hang zwischen alternativen Entscheidungsmöglichkeiten und den jeweiligen Konsequenzen 
nicht evident, sondern erfordert einen spezifischen fachlichen Background auf inhaltlichen und 
methodischen Spezialgebieten und einen aktuellen Informationsstand. Die hohe Komplexität 
moderner Gesellschaften und der stark angewachsene wissenschaftliche, technologische und 
gesellschaftliche Erkenntnisfortschritt hat die Relevanz dieses Kriteriums vor allem für politi-
sche Entscheidungen stark erhöht. Dies gilt in besonders hohem Maße bezüglich längerfristiger 
Wirkungen von Entscheidungen. Für deren Abschätzung ist oft eine hohe Fachkompetenz erfor-
derlich, während kurzfristige Effekte häufig offensichtlich sind. 

Problemfelder und Anforderungen. Die einzelnen staatlichen Problemfelder stellen sehr un-
terschiedliche Anforderungen an die Fachkompetenz der Entscheidungsträger und an deren ziel-
orientierte Anreizstruktur (Präferenzrelevanz). In Abb. 2 ist die Präferenzrelevanz auf der Ab-
szisse und die erforderliche Fachkompetenz auf der Ordinate abtragen.  

Die Präferenzrelevanz beeinflusst die jeweils adäquaten Institutionen insofern gravierend, als für 
Problemfelder mit hoher Präferenzrelevanz eine Anbindung an den Politikprozess erforderlich 
ist, der notwendigerweise eine begrenzte Kapazität hat, während dies für Fachinstitutionen, die 
man mit Entscheidungsaufgaben bei bekannter Zielfunktion betrauen kann, nicht der Fall ist. 

Politische Institutionen (z.B. die Parlamente) haben eine begrenzte Informationsverarbeitungs-  
und Entscheidungskapazität. Die Zeit der Politiker, die sie für die Bearbeitung eines bestimmten 
Sachthemas und für konkrete Entscheidungsaufgaben verwenden können, ist notwendigerweise 
stark begrenzt. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Abgeordneten typischerweise zahlrei-
che Repräsentations- und Networking-Verpflichtungen in verschiedenen Zusammenhängen ha-
ben, die ihnen nur unzureichend Zeit lassen, sich in einzelne Themen intensiv einzuarbeiten um 
ein adäquates fachliches Niveau zu erreichen. Hinzu kommt der geringe Informationsgehalt und 
die begrenzte Sanktionskraft der demokratischen Wahlen (Kruse, 2008).   

Dagegen ist die Entscheidungskapazität von Fachinstitutionen grundsätzlich unbegrenzt, da man 
sie prinzipiell beliebig erweitern, differenzieren und vermehren könnte, so lange dies in einem 
entsprechenden Aufwands-Ertrags-Kalkül zweckmäßig erscheint. Der Staat wäre also gut bera-
ten, möglichst alle Entscheidungen mit geringer Präferenzrelevanz auf Fachinstitutionen zu de-
legieren und die Institutionen des Politik-Kerns auf die normativen Gestaltungsaufgaben der 
Gesellschaft zu beschränken. 
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Abb. 2: Staatliche Aufgabenfelder, Präferenzrelevanz und Fachkompetenz 

 

Bei den Problemfeldern in den Bereichen E und K besteht eine geringe Präferenzrelevanz. Das 
heisst, die Ziele sind weitgehend bekannt bzw. apriori definiert. Für eine gute Zielerreichung ist 
jedoch bei K eine hohe Fachkompetenz der Entscheidungsträger nötig, während dies bei E nicht 
der Fall ist. Das Feld E beinhaltet die klassischen Verwaltungsaufgaben, die viele Routinetätig-
keiten umfassen, wie sie in zahlreichen Verwaltungseinheiten täglich vielfach geleistet werden. 
Der Extrempunkt A repräsentiert solche Aufgaben, in denen die optimale Lösung quasi automa-
tisch (z.B. mittels einer bestimmten Software) generiert werden kann. 

Im Bereich K ist für eine gute Zielerreichung jedoch eine hohe (in der Regel spezialisierte) 
Fachkompetenz der Entscheidungsträger erforderlich. Hier tut die Gesellschaft gut daran, die 
Entscheidungen weitgehend den Experten (d.h. einer fachkompetenten Institution) zu übertra-
gen. Die institutionelle Aufgabe besteht dann „nur“ noch darin, den Experten adäquate Anreiz-
strukturen (Karriere, Einkommen etc.) vorzugeben, so dass sie tatsächlich im Sinne der Zielfunk-
tion handeln. 

Mit derartigen Aufgaben sollte man also nicht die Politiker belasten, sondern sie an spezialisierte 
Fachinstitutionen übertragen. Einerseits sind diese aufgrund ihrer spezialisierten Fachkompetenz 
dafür besser geeignet. Andererseits entlastet es die Politiker von einem Zeitaufwand, den sie auf 
Feldern mit höherer Präferenzrelevanz nutzbringender einsetzen können.  

Das Feld N enthält Problembereiche, in denen es stark auf die jeweiligen politischen Präferenzen 
ankommt, die nicht evident sind und sich eventuell unter den Bürgern stark unterscheiden, so 
dass sie erst evaluiert werden müssen. Allerdings sind hier die sachlichen Zusammenhänge des 
Entscheidungsfeldes relativ klar und erfordern keine ausgeprägte Fachkompetenz. Der Extrem-
punkt P repräsentiert politische Entscheidungsaufgaben, die grundsätzlich auch für eine Direkte 
Demokratie (Plebiszite) geeignet wären.10

                                                 

10  Plebiszite sollen hier nicht thematisiert werden. Ob eine bestimmte Entscheidungsaufgabe tatsächlich einer 
Volksabstimmung übertragen werden sollte, ist nicht nur von der Präferenzrelevanz  und der Fachkompe-
tenzanforderung abhängig, sondern auch noch von anderen Faktoren wie z.B. der Zahl der Plebiszite, der zu 
erwartenden Wahlbeteiligung, der Anfälligkeit für populistische Verzerrungen etc.   
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Während drei der vier Felder eindeutig den Institutionstypen zugeordnet werden können, näm-
lich N zum Politikkern, E zur Verwaltung und K zu den jeweils adäquaten Fachinstitutionen ist 
dies für das Feld S in jeder Hinsicht wesentlich schwieriger, nicht eindeutig und von weiteren 
Faktoren im Einzelfall abhängig.  

Einerseits erfordern Entscheidungen im Feld S hohe spezifische Fachkompetenz (insbesondere 
wenn langfristige Wirkungen involviert sind), die in allgemein-politischen Gremien häufig nicht  
verfügbar ist. Andererseits sind normative Gestaltungsfragen involviert (Präferenzrelevanz), die 
eine funktionale Präferenzbindung erfordern. Solche Entscheidungsaufgaben sollte man weder 
allein den Experten überlassen noch einem politischen Gremium ohne ausreichende Fachkompe-
tenz. Erforderlich wäre hierbei die explizite Einbeziehung von institutionalisierter (und freier 
externer) Fachkompetenz bei politischen Entscheidungen in der Gesetzgebung. 

Der Stellenwert von Fachinstitutionen einerseits und Politik-Kern andererseits hängt somit auch 
vom inhaltlichen Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Aufgaben, von dem normativen Stellenwert 
des Themas und von der Leistungsfähigkeit des demokratischen Präferenztransfers ab. 

Zeitperspektive. Ein signifikanter Faktor bei der adäquaten Zuordnung von Entscheidungsauf-
gaben auf Institutionen (insb. bezüglich Politik-Kern und Fachinstitutionen) ist die Zeitperspek-
tive, das heisst das Problem langfristiger Auswirkungen. Gerade für das Erkennen und instru-
mentelle Umsetzen längerfristiger Zusammenhänge ist hohe Fachkompetenz und Spezialisierung 
erforderlich. 

In aller Regel ist es für die Gesellschaft nicht ratsam, Aufgaben und Entscheidungen mit lang-
fristigen Wirkungen an Institutionen und Entscheidungsträger zu delegieren, die nur eine relativ 
kurzfristige Anreizstruktur haben. Genau dies gilt häufig für Politiker. Dies ist erstens eine Folge 
der jeweils relevanten Wahltermine, Parteiveranstaltungen etc. Zweitens gründet sie auf dem 
kurzen und undifferenzierten Gedächtnis der Wähler, den kurzfristigen Interessen der Medien 
und den kurzfristigen Popularitätswirkungen. Drittens können von den Bürgern längerfristige 
Wirkungen bestimmten Entscheidungen und Politikern schon mangels Kenntnis der Wirkungs-
zusammenhänge nicht mehr zugerechnet werden.  

Daraus entsteht insofern ein Dilemma, als viele politische Entscheidungssituationen (z.B. in der 
Wirtschaftspolitik) dadurch gekennzeichnet sind, dass die Wahl kurzfristig politisch opportuner 
Handlungsalternativen häufig längerfristig nachteilig ist, und die (nach Einschätzung von Exper-
ten) langfristig „richtigen“ Entscheidungen kurzfristig oft unpopulär sind. Daraus folgt einer-
seits, dass es sich für die einzelnen Politiker unter Karrieregesichtspunkten oft nicht lohnt, eine 
nachhaltige Wirtschaftspolitik zu betreiben. Andererseits unterschätzen Allround-Politiker sys-
tematisch die negativen längerfristigen Entscheidungswirkungen, da für deren Analyse speziali-
sierte Fachkompetenz erforderlich ist.  

Daraus entsteht ein wesentliches Problem auf der Grenzlinie zwischen Politik-Kern und Fachin-
stitutionen. Da die Fachinstitutionen in der Regel über eine hohe Fachkompetenz und über eine 
vergleichsweise längerfristige Anreizstruktur verfügen, werden sie eher an professionellen län-
gerfristigen Problemlösungen orientiert sein. Dies beinhaltet eine erhebliche Erschwernis für 
Aufgaben in Feld S, bei denen nicht nur eine hohe Fachkompetenz erforderlich ist, sondern auch 
eine hohe Präferenzrelevanz besteht.  
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3 Legitimationsmonopol der politischen Klasse und Dominanz der       
Parteien 
  

3.1 Kollektive Delegation und das Monopol für formale demokratische Legitimation  

 

Das Grundgesetz fordert, dass „alle Macht vom Volke ausgehen soll“. Zur Implementierung die-
ses demokratischen Grundprinzips überträgt das Volk mittels der Wahlen dem Parlament eine 
formale, direkte demokratische Legitimation – und zwar nur diesem. Damit verfügt das Parla-
ment über ein Monopol für demokratische Legitimation. Dies ist der Ausgangspunkt für eine 
ganze Reihe von Problemen. 

Die verbindenden Elemente der verschiedenen  staatlichen Institutionen sind Delegationsvor-
gänge. Unter einer Delegation wird verstanden, dass eine Prinzipal-Institution A  

-  bestimmte Aufgaben auf eine Agenten-Institution B überträgt und dieser bestimmte Ziele 
und Kompetenzen vorgibt (soweit solche nicht bereits anderweitig, z.B. per Gesetz, festge-
legt wurden). 

- den Vorstand der Institution B einsetzt, d.h. über die betreffenden Personalien für die Hierar-
chiespitze entscheidet. Dies kann die Entscheidungen über Entlohnungen, Karrieren und Res-
sourcen einschließen. 

- die Institution B bezüglich ihrer Amtsführung und Performance kontrolliert und gegebenen-
falls (im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben) abberuft.  

Mit solchen Delegationen sind grundsätzlich die üblichen Probleme von Prinzipal-Agent-
Beziehungen verbunden (z.B. Erlei/Leschke/Sauerland, 1999), ein Abweichen des Agenten von 
den (explizit oder implizit) vorgegebenen Zielen zu vermeiden bzw. entsprechende Anreize für 
gute zieladäquate Leistungen zu setzen.  

In jedem Fall erfordert dies bestimmte (formale und tatsächliche) Informations- und Sanktions-
möglichkeiten des Prinzipals, der die Delegation wahrnimmt. Die dazu notwendigen formalen 
Rechte zur Delegation11 werden im staatlichen Bereich häufig durch Verfassungsbestimmungen, 
Gesetze, Verordnungen oder Geschäftsordnungen definiert. 

Eine besonders problematische Art der Delegation ist die „kollektive Delegation“ (bzw. demo-
kratische Delegation)12 zwischen den Bürgern und ihren Repräsentanten im Parlament. Mittels 
Wahlen beauftragen die Bürger (als Prinzipale) die Abgeordneten (als Agenten) im Sinne ihrer 
Präferenzen Entscheidungen zu treffen. Allerdings haben sie dafür nur sehr eingeschränkte Kon-
troll- und Sanktions- Rechte und -Möglichkeiten.    

Der Delegationsprozess, der dafür sorgen soll, dass die Parlamentarier im Sinne der Präferenzen 
der Bürger handeln, kann in die Informationsfunktion und die Sanktionsfunktion zerlegt werden. 

                                                 

11  Die formalen Rechte des Prinzipals zur Delegation (d.h. zur Auswahl, Entlassung und Anreizsetzung in 
Form von Gehalt, Karriere, Macht etc.) des Agenten werden an anderer Stelle (Kruse, 1996 und 1998) auch 
als „Direktsanktionsrechte“ bezeichnet. Demgegenüber betrifft das „Recht zur Primärentscheidung“ die Be-
fugnisse des Prinzipals, dem Agenten im Einzelfall konkrete inhaltliche Vorgaben zu machen und gegebe-
nenfalls die Entscheidung selbst zu treffen. 

12  Von „kollektiver Delegation“ wird gesprochen, wenn die Prinzipal-Rolle von einer Menge von Individuen 
eingenommen wird (Kruse, 1989). Bei der „demokratischen Delegation“ werden dabei die Agenten (in der 
Regel Politiker) durch Wahlen der Bürger bestimmt, das heisst die Prinzipal-Rolle haben die wahlberechtig-
ten Bürger. 
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Bei der Informationsfunktion geht es darum, die Präferenzen der Bürger bezüglich  eines The-
mas so zu evaluieren, dass die Entscheidungsträger die Präferenzen der Bürger kennen. Dies 
kann grundsätzlich über primäre,13 sekundäre14 und tertiäre15 Informationsprozesse erfolgen, die 
sich nach Informationsgehalten und Anreizerfordernissen unterscheiden. 

Bei der Sanktionsfunktion geht es um die Frage, ob die Institutionen (Entscheidungsträger) ge-
nügend starke Anreize haben, tatsächlich im Sinne der Bürger zu handeln. Das heisst insbeson-
dere: Hat die bestmögliche Umsetzung der Bürgerpräferenzen tatsächlich positive Karrierewir-
kungen für die jeweiligen Politiker? Haben signifikante Abweichungen vom Wählerwillen nega-
tive Auswirkungen auf die Akteure des Politik-Kerns? Oder werden sie eventuell durch 
wirksamere Anreize (z.B. aus der eigenen Partei oder einschlägigen Interessengruppen) 
überlagert? Wenn ein institutionelles System seinen Akteuren (Agenten) starke Anreize liefert, 
tatsächlich im Sinne der Zielfunktion des Systems (bzw. des Prinzipals) zu handeln, sprechen 
wir von einer hohen „Sanktionskraft“. 

Formale und inhaltliche demokratische Legitimation. Vor diesem Hintergrund ist es zweck-
mäßig, zwischen formaler demokratischer Legitimation und inhaltlicher Legitimation zu unter-
scheiden. 

Eine formale demokratische Legitimation entsteht (direkt oder indirekt) durch Wahlen der Bür-
ger. Das unmittelbar gewählte Gremium (Parlament) erhält dadurch eine direkte demokratische 
Legitimation. Demgegenüber hat eine Institution eine indirekte demokratische Legitimation, 
wenn sie von einer demokratisch legitimierten Institution legal (d.h. im Rahmen geltender Ge-
setze) mit bestimmten Aufgaben betraut (delegiert) wurde. Da hieraus beliebig lange 
Delegationsketten entstehen können, kann prinzipiell jeder staatliche Entscheidungsträger mit 
einer formalen demokratischen Legitimation versehen werden. Dies wirft jedoch Fragen nach 
deren materieller Wertigkeit auf. 

                                                

Aus ökonomischer Sicht ist nicht die formaljuristische  Legitimation von Bedeutung, sondern die 
inhaltliche. Diese hängt ganz wesentlich von der effektiven Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Delegationsbeziehungen, die fast immer gewisse Prinzipal-Agent-Probleme aufweisen, innerhalb 
der Delegationskette ab. 

Eine große inhaltliche Legitimation des Parlaments ist dann gegeben, wenn die funktionalen 
Mechanismen und Anreize des politischen Systems erwarten lassen, dass die Zusammensetzung 

 

13  Primäre Informationen (Kruse, 1996) sind solche, die mittels der Funktionsweise eines Systems quasi auto-
matisch entstehen. In einem marktlichen Kontext sind dies zum Beispiel die Preise und Mengen der gehan-
delten Güter, in einem demokratischen System die Wahlergebnisse.  

14  Sekundäre Informationen beschafft sich der Informationsnutzer durch eigene Aktivitäten, auf Produktmärk-
ten zum Beispiel durch Marktforschung, im politischen Bereich durch demoskopische Erhebungen etc. Se-
kundäre Informationsprozesse verursachen Kosten (abhängig von dem intendierten Informationsgehalt  und 
der Verlässlichkeit) und bedürfen deshalb spezifischer Anreize. 

15 Tertiäre Informationen werden einem Entscheidungsträger von einer dritten Informationsquelle (z.B. Kun-
den, Wähler, Medien, Interessengruppen etc) geliefert, ohne dass diese speziell angefordert wurden. Auf 
Produktmärkten sind dies z.B. Beschwerdebriefe, im politischen Feld z.B. Meinungsumfragen von Medien, 
wissenschaftlichen Instituten oder Interessengruppen, Verbandsaktivitäten (Lobbyismus) im weiteren Sinne, 
spontane oder organisierte Proteste etc. Das Hauptproblem besteht darin, daß die Inhalte der Informationen 
in vielen Fällen von den Interessenlagen der Informationsquellen bestimmt sind und ihre Verlässlichkeit da-
mit besonders fraglich ist. 

 



12 

des Parlaments und das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten bei allen Themen den Präfe-
renzen der Bürger entspricht.16

Dies ist jedoch aufgrund des „übergroßen Delegationsumfangs“ der nur alle vier Jahre stattfin-
denden Wahlen nicht der Fall. Jeder Bürger muss mit einer einzigen Stimme seine Präferenzen 
zu einer Vielzahl von Themen artikulieren und gleichzeitig die Parteien und Politiker für Fehler, 
Leistungsmängel, gebrochene Wahlversprechen etc. sanktionieren.17

Die demokratische Kollektiv-Delegation der Wahlen durch die Bürger ist einerseits (formal) das 
zentrale Element eines demokratischen Staates, andererseits aber (inhaltlich) auch der gravie-
rendste Schwachpunkt, da die Rolle des Prinzipals (insbesondere seine Kontroll- und Sankti-
onsmöglichkeiten) nur schwach ausgeprägt ist. Dies liegt im Wesentlichen an der Überforderung 
dieses einen Wahlvorgangs mit vielen Funktionen (Kontrolle und Sanktionen der politischen 
Akteure, Artikulation von Präferenzen der Bürger, Präferenztransfer usw.). 

Die große formale Bedeutung der Parlamentswahlen steht in einem auffälligen Missverhältnis zu 
ihrer begrenzten inhaltlichen Funktionsfähigkeit. Der Pauschalcharakter der Stimmabgabe, das 
heisst der übergroße Delegationsumfang, verhindert eine differenzierte Präferenzbekundung der 
Bürger zu wichtigen politischen Themenfeldern bei den Wahlen, was nicht nur einen geringen 
primären Informationsgehalt der Wahlergebnisse zur Folge hat. Bedeutsamer ist, dass damit die 
Sanktionskraft für die politischen Akteure erheblich reduziert ist. Vor allem ist damit die Sankti-
onswirkung bezüglich der einzelnen Politikfelder sehr undifferenziert. Die Kombination beider 
Sachverhalte, nämlich das formale Legitimationsmonopol und die geringe Sanktionskraft der 
Wahlen, sind die Grundlage der großen diskretionären Macht der Parteien bzw. der Politischen 
Klasse, auch unabhängig von den Bürgerpräferenzen (und manchmal gegen diese) zu agieren. 

Dennoch nehmen die gewählten Parteien die gesamte demokratische Legitimation für alle Ent-
scheidungen in Anspruch. Da sie kollektiv das Legitimationsmonopol innehaben, verfügen sie 
über alle formalen Argumente zur Machtausübung.  

 

3.2 Parteien-Konkurrenz und Parteien-Kartell/Monopol für ihre Interessen  

 

Bezüglich der Parteien steht die Konkurrenzbeziehung zwischen diesen (um Stimmen, Mandate, 
politische Macht, Gestaltungseinfluss und politische Posten) im Mittelpunkt der öffentlichen 
Wahrnehmung. Die Existenz von Parteienkonkurrenz bei einzelnen Wahlen sowie bei inhaltli-
chen und Personal-Entscheidungen wird natürlich auch in diesem Beitrag nicht bestritten. Eine 
solche Konkurrenzbeziehung ist zweifellos in einem gewissen Umfang und bezüglich bestimm-
ter Interessen, Ziele etc. vorhanden, wenngleich diese von den Parteien selbst (Profilierung im 
Hinblick auf die Wahlen) und vor allem von den Medien (aufgrund von deren Interesse an un-
terhaltungswert-erzeugenden Rivalitäten, Zuspitzungen, Personalisierung etc.) überbetont wird. 
Diese Aspekte des Parteienverhältnisses werden im Folgenden nicht weiter erörtert. 

Hinsichtlich anderer Ziele, Interessen etc. haben die etablierten Parteien jedoch weitgehend die 
gleichen Interessen. Dabei geht es vor allem um politische, staatliche und andere Ämter und die 
damit verbundenen Einkommen, Versorgung, Macht, etc. Diesbezüglich bilden die Parteien als 

                                                 

16  Betrachten wir die Analogie zu einem Gütermarkt. Auf einem funktionierenden Wettbewerbsmarkt für Au-
tomobile können wir davon ausgehen, dass das Angebot an Automobilen verschiedener Art, Ausstattung, 
Eigenschaften, Preisen etc. recht genau den Präferenzen der Kunden entspricht. 

17  Der „übergroße Delegationsumfang“ ist ausführlicher thematisiert in Kruse (1996) und (2008). 
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Gesamtheit ein Machtkartell und haben ein weitgehend resistentes Kollektiv-Monopol.18 Damit 
sind sie in der Lage, ihre Interessen (und diejenigen ihrer Funktionäre) auch zu Lasten der Ge-
sellschaft durchzusetzen. 

Deshalb ist der gängige Begriff der „Politischen Klasse“ durchaus adäquat, der Berufspolitiker 
über die Parteigrenzen hinweg bezeichnet.19 Berufspolitiker sind in diesem Sinne Personen, die 
die Politik zu ihrem (prinzipiell dauerhaften) Beruf gemacht haben, dort ihre Karriereperspekti-
ven sehen und dauerhaft für und von der Politik (und den damit verbundenen Institutionen) zu 
leben beabsichtigen (Beyme, 1993, S. 120ff ). Als Konsequenz dessen haben sie ihre früheren 
beruflichen Perspektiven entweder aufgegeben oder als nachrangig zurückgestellt (vgl. Golsch, 
1998; Borchert, 2003). 

Der Begriff der Politischen Klasse drückt einerseits gemeinsame Interessen der Berufspolitiker 
aus, die die Parteienkonkurrenz überlagern bzw. neben dieser vorhanden sind und betont ande-
rerseits eine deutliche Kluft zum Rest der Bevölkerung (Arzheimer, 2002, S. 176ff), die sie als 
Volksvertreter repräsentieren sollen. Dazu trägt die Tatsache bei, dass die Politiker keine reprä-
sentative Teilmenge der Gesamtheit aller Bürger darstellen, spezifisch sozialisiert sind und „in 
einer eigenen Welt leben“.  

Nachdem sich das Parlament im Laufe der Zeit von einer Versammlung der Repräsentanten des 
Volkes (Volksvertreter) zu einer Arena von Berufspolitikern verändert hat,20 kann man von ei-
nem Legitimationsmonopol der Politischen Klasse (Beyme, 1993, S. 11ff ) sprechen. Aufgrund 
der dominierenden Rolle der Parteien kann man parallel dazu auch ein demokratisches Legitima-
tionsmonopol der Parteien konstatieren.  

Für unsere Zwecke ist vor allem die Tatsache bedeutsam, dass die Parteien bzw. die Politische 
Klasse damit ihren Einflussbereich auf viele Bereiche der Gesellschaft ausweiten können.  

 

3.3 Dominanz der Parteien 

 

Den Parteien kommt in einer parlamentarischen Demokratie eine zentrale Bedeutung zu.21 Ei-
nerseits erfüllen sie wesentliche und unverzichtbare Funktionen für das politische System, insbe-
sondere die „Markenartikelfunktion“22 gegenüber den Wählern und die „Rekrutierungsfunktion“ 

                                                 

18  Ein resistentes Monopol ist ein solches, das auch durch Außenseiter (Newcomer-Markteintritt) nicht ernst-
haft gefährdet ist.  

19  Das Konzept der politischen Klasse ist in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Analysen gewesen. Vgl. 
hierzu ausführlicher Leif/Legrand/Klein (1992); Beyme (1993); Golsch (1998), S. 15ff;  Borchert (2003); 
Borchert/Golsch (1995); v. Blumenthal (2001); Herzog (1991); v. Arnim (1999); v. Arnim (2001), v. Beyme 
(2001), Kloepfer (2001), Wiesendahl (2001).  

20  Das Begriffspaar „Volksvertreter“ und „Berufspolitiker“ muss nicht notwendigerweise einen Widerspruch 
beinhalten. Die Gegenüberstellung weist jedoch darauf hin, dass die Abgeordnetentätigkeit zunehmend zu 
einem Beruf geworden ist, der eigenen Karriereregeln folgt und spezifische Anreizstrukturen erzeugt, die 
sich von einer möglichst adäquaten Repräsentierung der Präferenzen der Bürger mehr oder minder weit ent-
fernt haben. 

21   Vgl. zu den Parteien und zur Parteienkritik Lehmbruch (1998); v. Beyme (1997), v. Blumenthal (2001), insb. 
S. 35ff; von Alemann /Heinze/Schmidt (1998); v. Arnim (1999), Immerfall (1998); Rebenstorf (1992); Dett-
ling (2005); Wiesendahl (2005). 

22  „Markenartikelfunktion“ bedeutet, dass die Parteien bestimmte politische Werthaltungen in einem Programm 
bündeln, das eine gewisse zeitliche Konstanz hat, und bestimmte Ziele längerfristig verfolgen und somit den 
(insb. weniger informationsfreudigen) Bürgern die Wahlentscheidung erleichtern. 
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für politische Ämter (Herzog, 1991; Golsch, 1998). Andererseits ist ihre starke Dominanz aber 
auch ursächlich für viele Funktionsmängel. Von wesentlicher Bedeutung ist diesbezüglich die 
Funktion der Parteien als Karriere-Gatekeeper für alle politischen und zahlreiche andere staatli-
che Positionen. 

Eine realistische Chance, ins Parlament gewählt zu werden und an den politischen Entscheidun-
gen für die Gesellschaft mitzuwirken, besteht praktisch nur über die Parteien. Diese stellen die 
Wahlkreiskandidaten und die Landeslisten auf und entscheiden damit in großem Umfang bereits 
vor der Wahl über die personelle Zusammensetzung des Parlaments. Dazu trägt bei, dass sich die 
Abweichungen der tatsächlichen Wahlergebnisse von den bei der Listenaufstellung erwarteten 
fast immer im einstelligen Prozentpunktebereich bewegen. Die großen Parteien kennen ihre „si-
cheren Wahlkreise“ und beugen denkbaren Überraschungen durch die Landeslisten vor. Einen 
Wahlkreis direkt zu gewinnen ist für einen Nicht-Parteikandidaten allenfalls theoretisch mög-
lich.  

Innerhalb des Parlaments sind die Wirkungsmöglichkeiten (von der Sondersituation eines Patts 
regierungswilliger Parteiblöcke einmal abgesehen) stark davon abhängig, ob der Abgeordnete 
einer (großen) Fraktion angehört, was für eventuelle Nicht-Parteiabgeordnete unmöglich ist. 
Beides zusammen lässt die Anreize für nicht-parteigebundene Kandidaten, sich um einen Parla-
mentssitz zu bewerben, nahezu auf null sinken. 

Grundsätzlich besteht für jeden Bürger die (theoretische) Möglichkeit, eine neue Partei zu grün-
den und sich bei den Wahlen um Parlamentssitze zu bewerben. Allerdings ist dies extrem auf-
wendig und erfordert die Überwindung von hohen Zugangshürden. Die offensichtlichste Barriere 
ist die 5%-Klausel des Wahlrechts in Deutschland (und ähnlich in vielen anderen Ländern). Die-
se ist nicht nur unmittelbar am Wahltag wirksam, sondern hat vor allem eine hohe Vorfeldwir-
kung mit Abschreckungseffekt für Kandidaten und Wähler, da die Stimmen bei Ergebnissen 
unterhalb von 5% „vergeudet“ sind.  

Diese Zugangsbarrieren haben im gegenwärtigen Regierungssystem einerseits eine stabilisieren-
de Wirkung. Allerdings haben sie andererseits negative Wirkungen für die Partizipation, die Re-
präsentativität und die Rekrutierung zu politischen Ämtern. Vor allem jedoch sichern sie die 
Machtpositionen der etablierten Parteien und der gegenwärtigen Politischen Klasse.  

Die Monopolposition der Parteien für die Rekrutierung der Politiker wirft natürlich Fragen be-
züglich der parteiinternen Kandidatenauswahl auf. Nur ca 2-3% der Bevölkerung sind Mitglied 
in einer Partei.23 Da von diesen die meisten inaktiv sind, entscheidet tatsächlich in jeder einzel-
nen Partei eine sehr kleine Gruppe von Funktionären und besonders aktiven Mitgliedern über die 
Kandidaten. Das heisst, die Basis derjenigen, die de facto die Mitglieder des Parlaments bestim-
men, ist äußerst gering.   

Diese Funktionäre sind zu einem erheblichen Teil entweder selbst Mitglied der politischen Klas-
se, streben danach, ihr zukünftig anzugehören oder haben ihre aktive Zeit bereits hinter sich. Die 
Angehörigen der Politischen Klasse üben in ihren jeweiligen Parteien starken Einfluss aus. Man 
kann sagen, dass die quantitativ kleine aber sehr mächtige Politische Klasse sich (parteispezi-
fisch differenziert) gewissermaßen selbst reproduziert (Rebenstorf, 1992), und dass die „Macht 
der Parteien“ im Wesentlichen von einer dünnen Schicht von Funktionären ausgeübt wird. 

                                                 

23  Auch diese Parteimitglieder bilden keineswegs eine auch nur annähernd „repräsentative Stichprobe“ der 
Gesamtbevölkerung, sondern weichen bezüglich zahlreicher soziografischer Merkmale davon ab, z.B. Beruf, 
Alter etc.  
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Parteien bestimmen die Anreize der Parlaments-Abgeordneten 

Für die einzelnen Politiker wird ihre Karriere und ihre Zielerreichung (d.h. Macht, Einkommen, 
Versorgung, Möglichkeiten zur Umsetzung politischer Vorstellungen, etc.) in erster Linie durch 
ihre eigene Partei bestimmt -  und zwar deutlich stärker als durch die Wähler. Dies gilt unmittel-
bar für Positionen im Parlament und in der Regierung etc. Darüber hinaus gilt es aber auch für 
viele andere (teilweise einflussreiche und gutbezahlte) Ämter in staatlichen Institutionen sowie 
in vielen sonstigen Bereichen, in denen der Staat Einfluss ausüben und Positionen in Vorständen 
und Aufsichtsräten etc. besetzen kann.  

Die dominierende Rolle der Parteien als Gatekeeper für staatliche Ämter und viele andere Posi-
tionen in der Gesellschaft erzeugt hohe Disziplinierungswirkungen für das Verhalten der Politi-
ker, und zwar sowohl bei Abstimmungen als auch in anderen Zusammenhängen. Es bewirkt eine 
Identifikation mit dem jeweiligen „Parteiinteresse“ - und zwar auch unabhängig von einer inhalt-
lich-weltanschaulichen Affinität oder einer spezifischen Meinung im Einzelfall. Deshalb haben 
in aller Regel insbesondere die Abgeordneten der Regierungsparteien starke Anreize, entspre-
chend der Regierungsvorlage abzustimmen (faktischer Fraktionszwang). 

Ihre jeweilige Partei stellt für die einzelnen Politiker eine Interessengemeinschaft dar, in die sie 
durch Engagement und parteikonformes Verhalten „einzahlen“ und dafür später durch Positio-
nen in politischen, anderen staatlichen und sonstigen Bereichen der Gesellschaft „belohnt“ wer-
den, die Einkommen, Versorgung, Macht, Selbstverwirklichung etc. mit sich bringen.  

 

3.4 Rekrutierung von Politikern 

 

Die Rekrutierung von Politikern erfolgt also fast ausschließlich über die Parteien (vgl. Golsch, 
1998; Borchert, 2003). Die Positionen als Abgeordnete sind nicht selten die „Belohnung“ für 
langjährige Parteiarbeit, Engagement und Konformität. 

Die Entscheidung für die Übernahme von Parteipositionen erfolgt insbesondere dann, wenn die 
betreffenden Personen individuell die politische Karriereperspektive (und damit zusammenhän-
gende Ziele wie Selbstverwirklichung, Macht, Einkommen, Versorgung etc.) aussichtsreicher 
einschätzen als die Zielerreichung  in ihrer „bürgerlichen Existenz“, das heisst in ihrem eigentli-
chen Beruf, sofern dieser nicht ohnehin im Bereich von Politik, Interessengruppen, Verbänden, 
Verwaltung etc. angesiedelt ist.    

Die politischen Rekrutierungsverfahren bringen es mit sich, dass in der Regel eine relativ früh-
zeitige Festlegung auf den „Beruf des Politikers“ erforderlich ist (Golsch, 1998, S. 128ff). Je 
später diese erfolgt, desto geringer sind die Karriere-Chancen. Die personellen Netzwerke und 
Seilschaften, die für politische Karrieren und Einfluss erforderlich sind, kann man vor allem 
dann aufbauen, wenn man möglichst schon der Jugendorganisation der Partei aktiv angehört hat. 
Man muss sich in der Regel recht früh zwischen einer politischen Karriere oder einer Karriere in 
einem anderen Berufsfeld oder auf einem spezifischen Fachgebiet entscheiden (vgl. 
Bürklin/Rebenstorf, 1997). Auf diese Weise werden nahezu alle Politiker über lange Zeit im 
spezifisch politischen Kontext sozialisiert. Sie werden somit nicht nur Mitglied der Interessen-
gemeinschaft der Partei, sondern in vielfältiger Weise auch zu einem Teil der Politischen Klasse.  

Die Politiker erwarten eine Absicherung durch andere Ämter nach der primären Politik-Karriere. 
Dies erfolgt in der Regel durch den Einfluss der eigenen Partei. Eine solche Absicherungsper-
spektive hat einerseits eine positive Anreizwirkung für bestimmte Parteimitglieder, öffentliche 
Ämter zu übernehmen. Sie hat andererseits aber auch eine negative Ausschlusswirkung gegen-
über vielen anderen Bürgern, die nicht in einer Partei aktiv sind, z.B. weil ihnen keine einzelne 

 



16 

Partei hinreichend (d.h. bezüglich aller wichtigen Politikfelder) zusagt, sie in anderen Berufen 
erfolgreich Karrieren machen, die ihnen nicht genügend Zeit lassen oder weil für sie das lange 
Hochdienen in einer Partei unattraktiv ist.24 Dies gilt insbesondere für Personen mit erfolgrei-
chen Karrieren in anderen Lebensbereichen bzw. für solche mit spezifischen fachlichen Erfah-
rungen. Es führt zu einer verengten und problematischen Selektion und ist somit nachteilig für 
die Besetzung von politischen Ämtern.  

Die Parteikarrieren der meisten Politiker beziehen sich auf die „allgemeine Politik“, das heisst 
sie sind nicht fachspezifisch, wie das in nahezu allen anderen Lebensbereichen für wichtige und 
verantwortliche Positionen der Fall wäre. Politiker müssen praktisch bei allen relevanten Politik-
themen hinreichend artikulationsfähig sein und haben vielfältige Repräsentationspflichten und 
Networking-Aufgaben. Spezifische Fachkompetenz ist nicht irrelevant, aber eher nachrangig.25  

Mit zunehmendem Lebensalter, zunehmender Fachkompetenz und Erfahrung und mit zuneh-
mendem Erfolg (und entsprechender Selbstverwirklichung, Macht, Einkommen, Versorgung 
etc.) im eigentlichen Beruf sinken die Anreize für einen Bürger, „in die Politik zu gehen“ und für 
das Parlament zu kandidieren. Das heisst, die Chancen, dass die Gesellschaft für das Parlament 
Personen gewinnen kann, die auf ihrem Gebiet erfolgreich sind und sich außerhalb der Politik 
qualifiziert und Erfahrungen gesammelt haben, sind damit sehr begrenzt. Dies steht ebenfalls im 
Zusammenhang damit, dass der Typus des „zeitlich begrenzten Volksvertreters“ vom Typus des 
lebenslangen Berufspolitikers verdrängt worden ist. Damit werden nicht nur andere Bürger vom 
Zugang zu politischen Ämtern quasi ausgeschlossen, sondern den politischen Institutionen auch 
wertvolle Fachkompetenz vorenthalten.  

Sowohl die Opportunitätskosten einer politischen Tätigkeit als auch die Risiken sind nach Ein-
kommens- und  Berufsgruppen stark unterschiedlich. Zum Beispiel sind sie für einen Unterneh-
mer hoch und für ein Mitglied des öffentlichen Dienstes (wegen der Rückkehrgarantie und der 
materiellen Absicherung) gering. Auch insofern ist es nicht erstaunlich, dass einzelne Berufe 
(z.B. aus dem öffentlichen Dienst, Lehrer, Verbandsfunktionäre etc.) deutlich überrepräsentiert 
und andere (z.B. Unternehmer, Manager, Naturwissenschaftler, Ingenieure etc.) unterrepräsen-
tiert sind (vgl. Golsch, 1998, S. 125ff; von Beyme, 1993). 

 

4 Weitreichende Macht der Parteien 
  

4.1 Parteien-Einfluss auf die Fachinstitutionen  

 

Wie in Abschnitt 2 ausgeführt, unterscheiden sich die Fachinstitutionen vom Politik-Kern vor 
allem dadurch, dass ihre Aufgaben, Ziele, Kriterien und Kompetenzen apriori gesetzlich defi-
niert sind (Felder E und K in Abb. 2). Sie handeln dementsprechend auf der Grundlage von Ge-
setzen, die vom Parlament beschlossen worden sind. Sie haben keine normative Autonomie, die 
                                                 

24  Hinzu kommen generelle Akzeptanzprobleme der etablierten Parteien und Politiker, die ein Engagement der 
Bürger erschweren. Es ist sicher nicht repräsentativ, aber dennoch vermutlich typisch für viele Meinungen 
über Politiker: Nach einer Umfrage des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK über das Ansehen ver-
schiedener Berufsgruppen in der Bevölkerung (Nachrichtenmagazin Focus, 23.08.2006) haben von neun 
größeren Berufsgruppen die Politiker mit Abstand das geringste Ansehen. 

25  Ausnahmen hiervon bilden häufig Verbandsfunktionäre, die zur Vertretung der Verbandsinteressen ins Par-
lament gegangen sind. Diese verfügen typischerweise über feldspezifische Fachkompetenz (und außerdem 
über alternative Karriereperspektiven), die sie an einschlägiger Stelle zur Geltung bringen können. Vgl. 
Golsch (1998), S.133ff. 
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einer eigenständigen demokratischen Legitimation bedürfte. Zu ihren Aufgaben gehören keine 
politischen Gestaltungsaufgaben, sondern die konkrete fachliche Umsetzung von Gesetzen und 
deren sachgerechte Interpretation. 

Fachinstitutionen sind in der Regel problemfeldspezifisch organisiert und fachlich kompetent. 
Ihre Angehörigen werden typischerweise nach fachspezifischen Kompetenzerfordernissen rekru-
tiert und ausgebildet. Deren Karrieren hängen von ihrer Leistung ab, das heisst sie verfügen 
grundsätzlich über zielkompatible Anreizstrukturen, die im Gegensatz zu denen der Politiker 
vergleichsweise längerfristig orientiert sind. Dies folgt aus internen und/oder externen Peer-
group-Prozessen im Kontext fachlicher Spezialisierung. 

Jede Fachinstitution bedarf eines Vorstandes, der die Institution leitet und gegenüber der Gesell-
schaft die Verantwortung trägt, das heisst für zieladäquates  und effizientes Funktionieren etc. 
sorgt. Auch wenn Fachinstitutionen im Normalfall „aus sich heraus“ funktionieren, ist es erfor-
derlich, dass der Vorstand einem Delegationsverfahren unterliegt, durch das er ausgewählt, ein-
gesetzt, kontrolliert und gegebenenfalls abberufen wird. 

In einer Demokratie wird „die Gesellschaft“ durch Institutionen vertreten, die eine direkte oder 
indirekte demokratische Legitimation haben. Unter den gegenwärtigen Bedingungen (d.h. des 
Legitimationsmonopols des Politik-Kerns) erfolgt die Einsetzung des Vorstandes in aller Regel 
durch Parteipolitiker bzw. durch ein politisches Gremium mit einer spezifischen Parteienmehr-
heit. Die Begründung dafür ist wiederum ihr Legitimationsmonopol. Da nur sie über eine demo-
kratische Legitimation verfügen, haben die Akteure des Politik-Kerns (bzw. der Mehrheitspartei) 
die Macht, solche Entscheidungen zu treffen und entsprechende Geschäftsordnungen etc. zu be-
schließen. 

Es ist die Aufgabe dieser Delegationsprozesse, die best-geeigneten Personen für den Vorstand 
auswählen, so dass die Fachinstitution adäquat arbeitet und gute Ergebnisse erbringt. Daran wer-
den die Politiker meistens auch ein generelles Interesse haben. Darüber hinaus gibt es jedoch 
spezifische Motive der Politiker bzw. der Parteien, bei der Delegation eigene Interessen zu ver-
folgen. Die Delegationsrechte werden nicht selten genutzt, um (a) bestimmte inhaltliche Rich-
tungen durch genehme Personen zu fördern und/oder um (b) Versorgungs- und Belohnungspos-
ten für Parteigänger zu erhalten, bzw (c) generell die Machtbasis zu vergrößern (von Beyme, 
1993, S. 58). 

(a) Die Vorstandsberufung eigener Parteifreunde oder anderer Personen, die sich einschlägig 
profiliert haben, bietet für die Partei eine relativ gute Gewähr, dass die Fachinstitution im poli-
tisch erwünschten Sinne agiert. Dies gilt vor allem dann, wenn die betreffenden Personen sich 
auch zukünftig eine Parteiprotektion für ihre Karriere erhoffen bzw. davon abhängen. 

Der Einfluss beschränkt sich jedoch nicht auf Personen mit Parteiticket, sondern gilt auch für 
andere Führungskräfte. Wenn der Vorstand antizipiert, dass er bei „politisch nicht genehmen  
Entscheidungen“ abberufen oder nicht erneut bestellt wird, hat dies häufig entsprechende Vor-
feldwirkungen. Dies erzeugt kurzfristige opportunistische Anreize für die Mitglieder solcher 
Institutionen. Auch dadurch wird der inhaltliche Einfluss der jeweiligen Parteien über den Poli-
tik-Kern hinaus auf die Fachinstitutionen ausgedehnt. 

Je stärker die Berufung nach parteipolitischen Opportunitäten erfolgt, desto mehr tritt das Krite-
rium der fachlichen Kompetenz zurück. Dies wird nicht ohne negative Auswirkungen auf die 
Qualität der Arbeit der Fachinstitution bleiben.  

(b) Bei vielen Fachinstitutionen, in denen der Staat Einfluss ausübt (z.B. Unternehmen mit staat-
licher Beteiligung, staatliche und staatsnahe Institutionen wie Behörden, Rundfunkanstalten, 
Lottogesellschaften etc.) sind Vorstands- bzw. Aufsichtsratssitze etc. vorhanden, die häufig von 
Mitgliedern der Politischen Klasse besetzt werden. Derartige Positionen sind oft mit attraktiven 
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Entlohnungen, Parallel- oder Anschlusskarrieren und sonstigen Vorteilen, Kontakten und Chan-
cen verbunden.  

Die Aussicht auf attraktive Positionen dieser Art, die indirekt über die eigene Partei vergeben 
werden, erhöht die Bereitschaft, sich für die Partei zu engagieren und sich im politischen Prozess 
erwartungskonform zu verhalten. Das heisst, die Karriere-Gatekeeper-Positionen der einzelnen 
Parteien vergrößern ihre Macht. Hinzu kommt, dass einige Parteien von ihren Mandatsträgern in 
staatlichen und sonstigen Positionen einen Beitrag für die Parteikasse fordern und somit die par-
teipolitische Besetzung ein Mittel zusätzlicher Parteienfinanzierung ist. 

Auch hier gilt, dass die Relevanz der Parteizugehörigkeit als Kriterium der Personalauswahl für 
eine staatliche Institution tendenziell zu Lasten der Fachkompetenz geht.  

(c) Je größer der Parteieneinfluss (einzeln und generell) auf und in Fachinstitutionen ist, desto 
größer ist ihre Macht in der Gesellschaft insgesamt, was gelegentlich in anderen Zusammenhän-
gen machtpolitisch genutzt werden kann. Dies hat disziplinierende Wirkungen auf andere Akteu-
re in der Gesellschaft, erhöht die Kooperationsbereitschaft – und gegebenenfalls auch das Spen-
denaufkommen. 

Die Zielrichtung der Argumentation dieses Papiers geht nicht dahin, die Fachinstitutionen als 
„unabhängige Experten-Organisationen“ von einer demokratischen Kontrolle zu befreien (Ex-
pertokratie). Stattdessen sollten die Fachinstitutionen von einer demokratisch legitimierten Insti-
tution delegiert werden, die ihrerseits von den Parteien und der Politischen Klasse unabhängig ist 
(vgl. Abschnitt 5.3).       

 

4.2 Delegation der Judikative  
 

Die Trennung der Judikative von der Legislative und der Exekutive gehört zu den klassischen 
Postulaten der Gewaltenteilung. Die inhaltliche Unabhängigkeit der Judikative (d.h. von Gerich-
ten verschiedener Fachrichtungen und insb. des Bundesverfassungsgerichts) soll hier keineswegs 
in Frage gestellt werden.  

Das Bundesverfassungsgericht und andere höchstinstanzliche Gerichte fällen gelegentlich Urtei-
le mit großer politischer Wirkung, indem sie Entscheidungen des Parlaments und anderer demo-
kratischer Institutionen überprüfen und gegebenenfalls für nichtig erklären, bzw. Auflagen und 
Fristen für den Gesetzgeber formulieren 

Unter diesen Bedingungen wäre es dringend erforderlich, dass die Ernennung von Verfassungs-
richtern (und anderen Richtern) unabhängig von den Institutionen des Politik-Kerns erfolgt, die 
sie kontrollieren sollen. In der Praxis ist dies jedoch nicht der Fall. Die Parteien haben bei der 
Berufung von Verfassungsrichtern einen dominierenden Einfluss. Sie sind sich der politischen 
Bedeutung dieser Positionen sehr wohl bewusst und agieren entsprechend. Das heisst, viele Be-
rufungen sind Gegenstand parteipolitischen Handels. In der Vergangenheit sind sogar aktive 
Parteipolitiker zu Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichtes berufen worden.  

Diese Praxis beruht ebenfalls auf dem Legitimationsmonopol, das heisst auf dem Fehlen einer 
alternativen Institution mit demokratischer Legitimation, die die Ernennung der 
Verfassungsrichter (und anderer Richter) unabhängig von den Parteien durchführen könnte.  Im 
Ergebnis ist dies ein gravierender Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Die Parteien weiten 
mittels ihrer Delegationsrechte der Ernennung ihre Macht also tendenziell sogar auf judikative 
Entscheidungen aus.  
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4.3 Demokratische Regeln, Unabhängigkeit und Kompetenz-Kompetenz  

 

Mit den diskutierten Sachverhalten ist die Frage des Ausmaßes der „Unabhängigkeit“ von staat-
lichen Institutionen und deren Wirkungen angesprochen.26 Wer hat die diesbezügliche Rege-
lungshoheit (Kompetenz-Kompetenz)? Die Unabhängigkeit einer Fachinstitution hängt von zwei 
Kriterien ab, nämlich (a) von den Primärentscheidungsrechten, die andere Institutionen in ihrem 
Kompetenzbereich (Problemfeld) haben und (b) von der Ausgestaltung der Delegation.27  

Die Rolle und die Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen ist grundsätzlich eine Gestal-
tungsvariable des Politik-Kerns, das heisst die Politiker verfügen über die Kompetenz-
Kompetenz. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, über die Ausübung der Delegation im Einzel-
fall zu entscheiden, sondern auch darüber, wie umfangreich solche Rechte sind, indem sie selbst 
die Gesetze machen, die dies definieren.28  

Die politische Kompetenz-Kompetenz zeigt sich z.B. auch bei den Kontroll- und den Beratungs-
Institutionen.  

Nur sehr wenige Institutionen außerhalb der Judikative haben echte Kontrollfunktionen gegen-
über den politischen Akteuren. Hierzu gehört z.B. der Bundesrechnungshof. Doch auch dessen 
Mitglieder werden typischerweise von der Regierung bzw. den (Mehrheits)fraktionen des Par-
laments ernannt. Damit setzen die zu kontrollierenden Politiker ihre eigenen Kontrolleure ein 
und gegebenenfalls auch wieder ab.   

Noch bemerkenswerter ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass es nur so wenige Kontroll-
institutionen gibt. Außerdem haben sie nur geringe formale Kompetenzen und nahezu keinerlei 
faktische Wirkungen. Insofern bleiben auch deren Erkenntnisse nahezu folgenlos für die politi-
schen Akteure. Bei der Gestaltung solcher Kontrollinstitutionen und ihrer Ausstattung mit for-
malen Kompetenzen liegt es natürlich im Interesse der Politiker, sich ihre Macht nicht durch 
unabhängige und effektive Kontrolleure einschränken zu lassen. 

Zur Nutzung unabhängiger Fachkompetenz sind auf staatlicher Ebene eigene Beratungs-
Institutionen eingerichtet worden (Theurl, 2004). Hierzu gehören z.B. der Sachverständigenrat 
(Papenfuß/Thomas, 2007), der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, der Ethikrat, die Mo-
nopolkommission und einige andere. Hinzu kommen (wenngleich bezüglich der Besetzungen 
nur mit Einschränkungen dazu zu zählen) Experten-Kommissionen zu einzelnen Themen. Deren 

                                                 

26  Einzelne wichtige Institutionen sind nach der Gründung der Bundesrepublik vergleichsweise unabhängig 
konzipiert worden (insbesondere, was die Abwesenheit von politischen Primärentscheidungsrechten in ihrem 
Bereich betrifft). Hierzu gehören z.B. die Bundesbank und das Bundeskartellamt. Es ist sicher kein Zufall, 
dass sich solche vergleichsweise unabhängigen Institutionen national und international besonders großes Re-
nommee erworben haben. Die genannten Beispiele unterstützen die These, dass zwischen der funktionalen 
Qualität einer Institution und ihrer Unabhängigkeit vom Politik-Kern ein inhaltlicher Zusammenhang be-
steht. 

27  Wenn zum Beispiel inhaltliche Entscheidungen einer Fachinstitution von den Parteipolitikern des Politik-
Kerns aufgehoben oder gleich von diesen (anstelle) getroffen werden können, ist die Unabhängigkeit einer 
solchen Institution gering. Ebenso führt die formale Gestaltung und spezifische Praxis der Delegation unter 
anderem dann zu geringer Unabhängigkeit, wenn die Amtsszeiten des Vorstandes kurz sind, Abberufungen 
aus inhaltlichen Gründen einer Fachentscheidung möglich sind, die Mitglieder noch Karrieren im staatlichen 
Bereich anstreben etc. 

28  Das Gleiche gilt im Grundsatz auch für eventuelle Primärentscheidungsrechte des Politik-Kerns im Kompe-
tenzbereich von Fachinstitutionen. Solche Primärentscheidungen des Politik-Kerns sind grundsätzlich nicht 
nur nicht erforderlich, sondern in der konkreten Praxis in der Regel nachteilig, da damit deren fachliche Qua-
lität tendenziell reduziert wird. 
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Mitglieder werden typischerweise von Politikern ernannt, häufig auch unter Proporzgesichts-
punkten und zur Beteiligung von Verbänden. Durch diese Art der Delegation besteht wiederum 
ein erheblicher Einfluss des Politik-Kerns auf die Arbeit der Beratungsinstitutionen.   

Einige von diesen verhalten sich dennoch autonom in ihren fachlichen Empfehlungen. Dafür gibt 
es im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens haben deren Mitglieder typischerweise ihre Karriere-
perspektiven und ihre Peer-Gruppe außerhalb der Politik. Das heisst sie sind nicht primär auf das 
Wohlwollen bestimmter Politiker angewiesen und orientieren sich bei ihrer inhaltlichen Tätig-
keit und Beratung vor allem an der Erlangung und Erhaltung von Reputation bei ihren Fachkol-
legen und in der Fachöffentlichkeit. Zweitens sind die Beratungsinstitutionen politisch weitge-
hend irrelevant. Polemisch formuliert: Die Politische Klasse betrachtet sie im Zweifel eher in der 
Funktion von „Hofnarren“. Selbst dauerhaft renitente Beratungsinstitutionen (wie der Sachver-
ständigenrat) können von den Politikern leicht toleriert werden, da sie sie inhaltlich nach gusto 
ignorieren können.29 Beratungsinstitutionen haben trotz ihrer hohen spezifischen Fachkompe-
tenz und fachlichen Vernetzung nur einen geringen Einfluss auf die politischen Entscheidungen. 
Ihre Aussagen werden selektiv zitiert, wenn dies für den jeweiligen Politiker opportun ist, und 
ignoriert, wenn das nicht der Fall ist.  

Ein wesentlicher Grund liegt in der Tatsache, dass sie wegen fehlender demokratischer 
Legitimation keinerlei (d.h. in der Regel nicht einmal argumentative) Einflussrechte haben, und 
die Politiker (und damit die Medien) ihnen deshalb auch nicht ernsthaft zuhören und sich nicht 
einer echten inhaltlichen Diskussion stellen müssen. Durch die mangelhafte institutionelle 
Anbindung verlieren derartige Beratungsinstitutionen einen wesentlichen Teil des Wertes für die 
Beratung von Parlament, Regierung, anderen staatlichen Institutionen und der Öffentlichkeit, 
den sie bei „relevanterer Installierung“ haben könnten (und sollten).    

Die Macht der Politischen Klasse gilt auch für die politischen Spielregeln, die die demokrati-
schen Prozesse bestimmen. Diese sind in einschlägigen Verfassungsartikeln, dem Wahlrecht und 
einigen Gesetzen und Geschäftsordnungen kodifiziert. Dieser rechtliche Rahmen wird im We-
sentlichen von den gleichen Politikern bestimmt, die in ihm agieren. Das heisst, sie haben 
(wenngleich mit unterschiedlich langen Fristen und Zeithorizonten) grundsätzlich selbst die 
Kompetenz-Kompetenz und machen sich ihre eigenen Spielregeln.30 Dies betrifft erstens die 
Kompetenz- und Verfahrensregeln zwischen den Parteien und den von ihnen repräsentierten 
Institutionen innerhalb und außerhalb des Politik-Kerns. Dazu gehört z.B. das Wahlrecht, das 
gegenüber Außenseitern zur Absicherung der eigenen Machtposition genutzt werden kann. Es 
betrifft zweitens auch die Kompetenzen der Politischen Klasse gegenüber dem Rest der Gesell-
schaft und damit die Macht der Parteien. Der einzige ersichtliche Grund für die fehlende Tren-
nung zwischen „Spielern und Regelsetzern“ ist das Monopol für demokratische Legitimation. 

  

                                                 

29  Da sich die jeweilige Regierung ohne inhaltliche Diskussion über die „Ratschläge“  von Fachkompetenz- 
Beratungsinstitutionen hinwegsetzen können, kann man es sich auch leisten, „andere Meinungen“ zu berufen 
(Alibi-Funktion). 

30  Außerdem entscheiden sie über ihre eigene Bezahlung und Ressourcenausstattung. Vgl. v. Arnim (1999). 
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5  Senat als zweite Kammer 
 
5.1 Reformperspektive: Dezentralisierung der demokratischen Legitimation und der 

politischen und staatlichen Macht    

 

 

Als Kernproblem wurde in den vorangegangenen Abschnitten das Monopol für formale demo-
kratische Legitimation identifiziert, das die Ursache für die übergroße Macht der Parteien und 
für eine ganze Reihe von Mängeln und Fehlentwicklungen darstellt. Deshalb ist (im Sinne eines 
konstruktiven Reformvorschlages) die naheliegende Folgerung die Dezentralisierung der demo-
kratischen Legitimation. Dies bedeutet (im Minimum) die Existenz zweier entscheidungsrele-
vanter demokratischer Institutionen, die jeweils über eine eigene (d.h. nicht voneinander abhän-
gige) direkte demokratische Legitimation durch Wahlen der Bürger verfügen. Das heisst, es soll-
te neben dem Parlament ein Senat als zweite Kammer installiert werden, der vom Politik-Kern 
unabhängig ist. Dies wird nachfolgend genauer beschrieben. Betrachten wir zunächst einige 
grundsätzliche Folgerungen und Postulate.  

1. Funktionen als Regelsetzer 

Das erste Postulat bezieht sich darauf, dass die Regeln nicht von den gleichen Akteuren gemacht 
werden sollten, die nach ihnen „spielen“, da diese eigene Interessen haben, die nicht notwendi-
gerweise am längerfristigen Gemeinwohl orientiert sind. Stattdessen sollten die demokratischen 
Regeln (Wahlrecht, Kompetenzverteilung zwischen Institutionen, föderale Kompetenzen etc.) 
von einer Institution festgelegt werden, deren Mitglieder nicht den gleichen Interessenvereini-
gungen (Parteien) angehören wie die politischen Akteure, sondern die von ihrer Zusammenset-
zung und Interessenlage eher erwarten lassen, dass sie längerfristig funktionale Regeln entwer-
fen und institutionalisieren. 

2. Ausübung der Delegation 

Die verschiedenen Fachinstitutionen (und die Institutionen der Judikative) sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie (1) fachlich aus sich heraus funktionieren und (2) ihre Zielfunktion, formale 
Kompetenzen etc. exogen durch Gesetze, Verfassung etc. vorgegeben sind. Die Ernennung, 
Kontrolle etc. sollte in einer Demokratie durch eine demokratisch legitimierte Institution erfol-
gen, um eine Tendenz zu einer Expertokratie zu vermeiden und der Fachinstitution eine indirekte 
demokratische Legitimation zu vermitteln. 

Die eigentliche Aufgabe bei der konkreten Ausfüllung der Delegation besteht in der Auswahl 
des fachlich bestgeeigneten Spitzenpersonals, der laufenden Kontrolle der Gesetzeskonformität 
und der fachlich professionellen Performance sowie der diesbezüglichen Anreizsetzung und ge-
gebenenfalls der Abberufung. Bei fachlich besonders stark spezialisierten Institutionen mit be-
sonders spezifischem Knowhow ist es erforderlich, dazu die Beratung der fachlichen Peer-Group 
in Anspruch zu nehmen. Die Probleme einer Ausübung dieser Delegation durch den Politik-Kern 
(und damit durch die Parteien) wurde oben skizziert. Die Delegation sollte von einer demokra-
tisch legitimierten Institution wahrgenommen werden, die vom Politik-Kern unabhängig ist. 

3. Partei-unabhängige Rekrutierung 

Da die Rekrutierung für politische Ämter praktisch nur über die Parteien erfolgt, ergeben sich 
gravierende Defizite. Erstens ist die Rekrutierungsbasis der Parteien quantitativ sehr klein, was 
mit der geringen Attraktivität und Akzeptanz der Parteien und des parteipolitischen Geschäfts zu 
tun hat. Zweitens ist diese fachlich bezüglich des professionellen Backgrounds recht asymmet-
risch. Drittens hat die Entwicklung zum Berufspolitikertum die Konsequenz, dass die Entschei-
dung zum Beruf des Politikers schon früh fällt, d.h. zu einem Zeitpunkt, in dem sie in ihrem er-
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lernten oder studierten Beruf noch am Anfang stehen, d.h. noch wenig Erfahrung gesammelt 
haben und erst wenig Nachweise ihrer professionellen Qualität geliefert haben können. 

Die Beherrschung des Rekrutierungs-Bottlenecks durch die Parteien und die Entwicklung zum 
Berufspolitikertum mit der Herausbildung einer Politischen Klasse hat die Konsequenz der Ver-
ringerung der politischen Partizipation und der Vergrößerung der Kluft zur Bevölkerung. Insge-
samt schöpft die Gesellschaft bei der Rekrutierung von Entscheidungsträgern für außerordentlich 
wichtige und folgenreiche politische Entscheidungen nur aus einem sehr engen Personalpool, 
was nicht ohne Folgen für die fachliche Qualität der Gremien und der Entscheidungen bleiben 
kann. Die zweite Kammer sollte sich explizit nicht aus dem Personalpool der Politischen Klasse 
(d.h. der Parteien) sowie der Funktionäre von Verbänden rekrutieren. Die Funktionen sollten 
nicht hauptberuflich ausgefüllt werden und nicht auf Dauer angelegt sein. 

Die im Folgenden beschriebene konstitutionelle Reformperspektive bewirkt eine Aufhebung des 
Legitimationsmonopols und stärkt die funktionelle Gewaltenteilung. Das Prinzip besteht in einer 
expliziten institutionellen Separierung der Delegationsprozesse (a) des Politik-Kerns, der allge-
mein-politische, normative Prozesse und Aufgaben umfaßt, von (b) den Fachinstitutionen, die 
diverse Aufgaben der Verwaltung, der fachlichen Entscheidung und Beratung etc. haben, sowie 
der Judikative. 

Die zweite Kammer31 wird im Folgenden als „Senat“ bezeichnet. Der Senat wird durch die Bür-
ger gewählt und verfügt über eine eigenständige demokratische Legitimation neben dem Parla-
ment, das heisst unabhängig vom Politik-Kern. Die Mitglieder des Senats sollen nicht der etab-
lierten Politischen Klasse angehören, sondern sich davon möglichst vielfältig unterscheiden.  

 

5.2 Institutionelle Struktur und Wahl des Senats  

 

Der Senat unterscheidet sich institutionell deutlich vom Parlament: 

* Der Senat umfasst nicht mehr als etwa 100 bis 150 Mitglieder.32

* Die Tätigkeit im Senat wird im Regelfall neben einem „normalen“ Beruf ausgeübt. Es 
handelt sich also nicht um die hauptberufliche Tätigkeit eines Berufspolitikers. Das Ple-
num des Senats tagt im Regelfall nur einige Tage im Jahr, sowie aufgrund besonderer An-
lässe und Probleme. 

* Der Senat delegiert gegebenenfalls spezifische Einzelaufgaben zur eigenen Entlastung 
oder zur Vorbereitung von Plenumsentscheidungen auf Senatsausschüsse. Zuarbeitstätig-
keiten, Organisation der Entscheidungsvorbereitung und der Einbeziehung von externer 
Fachkompetenz etc. erledigt ein Senatsbüro mit hauptamtlichen (aber nicht lebenszeit-
verbeamteten) Mitarbeitern.  

                                                 

31  Vgl. für eine international vergleichende Darstellung der „Zweiten Kammern“ Ismayr (2003). Vgl. für 
Deutschland Lhotta (2003); Bräuninger/Ganghof (2005). F. A. von Hayek (1969a,b,1981) hat ebenfalls ei-
nen Vorschlag für eine zweiten Kammer gemacht. Seine Konzeption hat allerdings weniger Ähnlichkeit mit 
dem Senat, sondern entspricht eher der Unterscheidung von Parlament und Regierungskonvent. Vgl. dazu 
Rupp (1979), Nienhaus (1982) und Kruse (2008). 

32  Das Parlament sollte seinerseits auf etwa die Hälfte seiner bisherigen Größe verkleinert werden. Das heisst, 
durch die Schaffung eines Senats wird die Gesamtzahl der Abgeordneten beider Kammern insgesamt verrin-
gert. 
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* Die Senatoren erhalten eine sehr gute Entlohnung, die an hochqualifizierten Positionen in 
anderen Bereichen der Gesellschaft orientiert ist. Die Entlohnung hängt außerdem von 
Mitgliedschaften und Vorsitzen in Ausschüssen, sowie von der Sitzungspräsenz ab. 

* Die Kandidaturen (passives Wahlrecht) werden an ein bestimmtes Mindestalter (z.B. 30 
Jahre) und bestimmte Kriterien bezüglich der Qualifikation und der Erfahrung in gesell-
schaftlichen Zusammenhängen gebunden.33 Dies wird ex ante von einer Kommission ge-
prüft, die vom Bundesverfassungsgericht (oder einer anderen geeigneten Institution) ein-
gesetzt wird.  

* Die Amtszeit der einzelnen Senatoren beträgt 6 Jahre. Die Wiederwahlmöglichkeit wird 
begrenzt (bzw. allenfalls nach einer Karenzzeit zugelassen), um eine Tendenz zu Berufs-
senatoren und stabilen Machtpositionen zu vermeiden. 

* Der Senat wird revolvierend gewählt, d.h. es wird jeweils nur eine Teilmenge gewählt, so 
dass die Amtszeiten der einzelnen Senatoren überlappend sind.  

* Aktive Parteipolitiker ab einer bestimmten Funktionsstufe, alle Mitglieder von Parlamen-
ten und Regierungen sowie Verbandsfunktionäre sind (auch für eine bestimmte Zeitspanne 
danach) von der Kandidatur zum Senat ausgeschlossen. 

* Der Vorsitzende des Senats ist der Bundespräsident, der direkt von den Bürgern gewählt 
wird. 

 

5.3 Aufgaben des Senats  

 

Die Hauptaufgaben des Senats können in drei Bereiche untergliedert werden, nämlich (1) Dele-
gation in staatlichen Institutionen,  (2) Kompetenzentscheidungen und (3) inhaltliche Regeln 
(vgl. Abb. 3).  

(1) Delegation 

Eine Hauptaufgabe des Senats besteht in der konkreten Ausübung der Delegation gegenüber den 
staatlichen Institutionen, die nicht zum Politik-Kern gehören, insbesondere bezüglich der Fach-
institutionen und der Judikative. Das heisst, der Senat soll die jeweiligen Vorstände auswählen 
und einsetzen, kontrollieren und gegebenenfalls abberufen, sowie für eine anreizkompatible Ent-
lohnung sorgen. Dies betrifft insbesondere: 

a) Fachliche Spitzenpositionen in relevanten staatlichen Institutionen, z.B. bei der Bundesbank 
(bzw. EU-Zentralbank), dem Bundeskartellamt, den diversen Regulierungsbehörden etc.  

b) Sämtliche Vorstands-Positionen in allen Verwaltungs-Organisationen des Staates im weites-
ten Sinne.  

c) Andere Institutionen jeglicher Art, in denen der Staat Leitungs- und/oder Aufsichtsratspositi-
onen aufgrund seiner Eigenschaft als Anteilseigner oder auf andere Weise zu besetzen hat (z.B. 
staatliche Unternehmen, Beiräte diverser Art, Rundfunkanstalten etc.).  

d) Vorstandspositionen in Kontroll- und Beratungs-Institutionen, insbesondere in Rechnungshö-
fen, Aufsichtsbehörden, Sachverständigenrat, Monopolkommission etc.  
                                                 

33  Jede Vorauswahl der Kandidaten ist unter demokratischen Gesichtspunkten grundsätzlich problematisch. Es 
dient hier im wesentlichen dazu, Personen, die als ungeeignet oder als nicht ernsthaft interessiert gelten kön-
nen (aber möglicherweise durch das Fernsehen prominent sind), möglichst fernzuhalten. In dem Maße, wie 
andere Filter diese Aufgaben übernehmen, könnte auf eine solche Vorprüfung verzichtet werden. 
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Die Fachinstitutionen sollten innerhalb ihres gesetzlichen Rahmens größtmögliche Unabhängig-
keit erhalten.  

 

 

 
 

Abb. 3: Demokratische Legitimation und Funktionen des Senats 

 

 

Die Judikative hat eine Sonderstellung als dritte Gewalt. Ihre Kompetenzabgrenzung zu poli-
tisch-normativen Entscheidungen sollte möglichst klar definiert sein. Ihre inhaltliche Unabhän-
gigkeit ist (wie bisher) unabdingbar. Allerdings müssen auch hier die wichtigen Positionen durch 
eine demokratische Institution eingesetzt werden. Der Senat entscheidet über die Ernennung von 
Verfassungsrichtern, von Mitgliedern in Richterwahlausschüssen, von leitenden Staatsanwälten 
(obwohl diese bisher zur Exekutive gehören) bzw. von Gremien, die einschlägige Aufsichtsfunk-
tionen ausüben.  

Der Senat beruft grundsätzlich alle Gremien, die andere Institutionen und deren Verfü-
gungsrechte überwachen bzw. Schiedsfunktionen haben, insbesondere im Verhältnis zwischen 
dem Politik-Kern  und den Fachinstitutionen. 

Der Senat bildet für bestimmte Gruppen von Fachinstitutionen Besetzungs- bzw Kontrollaus-
schüsse mit revolvierender Mitgliedschaft,34 die unter Zuhilfenahme externer Fachkompetenz 
über die Personen für die Institutions-Spitzenpositionen entscheiden und diese kontrollieren. Je 

                                                 

34  Eine revolvierende Mitgliedschaft bedeutet, dass die Amtszeiten der Mitglieder zu verschiedenen Zeitpunk-
ten enden, so dass sich eine funktionale Kontinuität ergibt.  
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nach dem Stellenwert der fraglichen Positionen treffen sie die Entscheidungen entweder selbst 
oder machen einen Vorschlag an das Senatsplenum.   

Entscheidend ist, dass eine vom Politik-Kern und von den Parteien unabhängige Besetzung der 
Fachinstitutionen eine Ausweitung der Parteienmacht auf die Fachinstitutionen verhindert. Dies 
gilt sowohl für die Durchsetzung inhaltlicher Ziele und Interessen als auch für die Besetzung 
solcher Positionen als Eigenziel der Politiker.    

Die Senatsmitglieder gehören (anders als Parlamentarier) keiner zeitstabilen politischen Interes-
sengemeinschaft (wie Parteien) an. Bestehende Verbindungen zu Kandidaten für einzelne Positi-
onen müssen einem Gremium vertraulich deklariert werden, das im Zweifel über eine Teilnahme 
entscheidet.  Man kann in der Regel davon ausgehen, dass die Senatoren sachgerechte Personal-
entscheidungen treffen. Eventuelle Fehlentscheidungen könnten ihnen gegebenenfalls später 
zugerechnet werden.35

(2) Demokratische Regeln und formale Kompetenzen  

Die zweite wesentliche Funktion des Senats ist die Entscheidung über die demokratischen Re-
geln, d.h. über die formalen Kompetenzen und Verfahrensweisen sowohl im politischen Bereich 
als auch darüber hinaus, insb. das Wahlrecht und die entsprechenden Verfassungsartikel. 

Zu den Senatsaufgaben gehört außerdem, bei eventuellen Kompetenzproblemen zwischen ver-
schiedenen Institutionen zu entscheiden. Dazu gehören Konflikte zwischen dem Politik-Kern 
und den Fachinstitutionen sowie zwischen einzelnen Fachinstitutionen. Außerdem betrifft es 
Abgrenzungsprobleme zwischen den oben genannten staatlichen Entscheidungskategorien, ins-
besondere zwischen Gesetzgebung, staatspolitischen Entscheidungen und Verwaltungsentschei-
dungen. 

Der Senat entscheidet bei föderalen Kompetenzproblemen zwischen Bundes-, Länder- und EU-
Ebene und sichert damit die föderale Staatsordnung. Diesbezüglich nimmt er die Aufgaben 
wahr, die gegenwärtig dem Bundesrat obliegen. Durch die Einführung eines Senats wird der 
jetzige Bundesrat als zweite Kammer überflüssig. 

(3) Gesetzgebung und inhaltliche Regeln  

Der Senat hat für bestimmte Gesetze die Funktion einer zweiten Kammer bei der Gesetzgebung. 
Er hat überwiegend zustimmende (oder blockierende) Funktionen in längerfristigen Angelegen-
heiten oder wenn die Interessen der Bundesländer tangiert sind. Der Senat hat keine normativen 
Gestaltungsaufgaben und keine entsprechenden Kompetenzen. Die Überprüfung staatspolitischer 
Entscheidungen gehört grundsätzlich nicht zum Kompetenzbereich des Senats. 

Der Senat kann Gesetzesvorlagen des Parlaments nur auf der Basis bestimmter Kriterien zu-
rückweisen bzw. verzögern, die an Nachhaltigkeit, fachlicher Rationalität und föderalen Prinzi-
pien orientiert sind. Zur Beurteilung solcher Sachverhalte beauftragt er die einschlägigen Fach-
institutionen, z.B. Sachverständigenrat, Monopolkommission, spezielle Sachverständigengre-
mien und –Institute etc. (und gegebenenfalls andere externe Fachkompetenz) mit der Erstellung 
von Expertisen über die (längerfristigen) Auswirkungen von geplanten Gesetzen. Diese Experti-
sen werden in aller Regel publiziert, um die öffentliche Diskussion anzuregen und einzubezie-
hen. Mit der Veto-Möglichkeit des Senats gewinnt die institutionalisierte Fachkompetenz eine 
höhere Entscheidungsrelevanz, als das bisher der Fall ist.  Auf diese Weise wird auch der Poli-

                                                 

35  Diesen Zusammenhang könnte man gegebenenfalls durch bestimmte Evaluierungsmaßnahmen auf der Basis 
aufgezeichneten Abstimmungsverhaltens (auch wenn die Abstimmungen gegenwärtig und für einige Zeit 
geheim sind) noch erhöhen. 
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tik-Kern veranlasst, in höherem Maße interne und externe Expertise relevant (d.h. ergebnisoffen) 
zu nutzen. 

Eine weitere wesentliche Funktion ist die Formulierung von inhaltlichen Regeln.36 Der Senat 
kann (in Kooperation mit dem Parlament) solche Regeln, über die breiter Konsens besteht, in 
Form von Gesetzen institutionalisieren. Dafür sind umfangreiche Konsultationen mit einschlägi-
gen Fachinstitutionen und externer Fachkompetenz, längere Entscheidungsprozeduren und quali-
fizierte Mehrheitserfordernisse vorzusehen. 

Solche inhaltlichen Regeln sind in „normale Zeiten“ für die Akteure des Politik-Kerns verbind-
lich. Damit der Staat auch in außergewöhnlichen Situationen handlungsfähig bleibt, sollten Ab-
weichungen in solchen seltenen und besonderen Fällen nicht gänzlich ausgeschlossen sein. Über 
derartige Ausnahmen, die im Kontext der Regel spezifiziert sind, sollten jedoch nicht die Akteu-
re des Politik-Kerns selbst befinden können. Deshalb entscheidet der Senat auf Antrag der Re-
gierung oder des Parlaments, ob die einschlägigen Ausnahmetatbestände in hinreichender Weise 
vorliegen. 

Die Funktion des Senats als zweiter Kammer für die Gesetzgebung wirft die Frage nach deren 
Wirkungen auf die Qualität der Politikentscheidungen auf. Einerseits bildet eine zweite Kammer 
einen zusätzlichen Filter der kritischen Reflektion, ob ein neues Gesetz vorteilhaft ist – oder z.B. 
nur auf Zufallsmehrheiten beruht oder kurzfristigen Moden folgt. Andererseits kann sie eventuell 
als Instrument der Blockade der Gesetzgebung genutzt werden (und damit notwendige Reform-
schritte verhindern), wie dies gelegentlich beim Bundesrat der Fall war.37 Beim Bundesrat lagen 
die Probleme allerdings darin begründet, dass die gleichen Parteien in Bundestag und Bundesrat 
vertreten sind und sich primär entsprechend ihrer Parteiinteressen verhalten haben. Bei unter-
schiedlichen Mehrheiten in beiden Kammern eröffnet dies Blockadeoptionen aus machtpoliti-
schen Gründen. Dies ist beim Senat nicht der Fall, da die Mitglieder nicht den Interessengemein-
schaften der Parteien angehören und insofern auch nicht von diesen instrumentalisiert werden 
können. 

 

6 Fazit 
 

Der Kern der hier skizzierten Reformperspektive ist die Schaffung eines Senat als zweiter Kam-
mer mit eigenständiger demokratischer Legitimation. Der Senat ist allerdings nicht nur eine 
zweite Kammer im üblichen Sinne, da die Mitglieder aus einer anderen Grundgesamtheit rekru-
tiert werden als die Institutionen des Politik-Kerns. Das heisst, sie gehören nicht der Politischen 
Klasse der Parteien an. 

Außerdem sind die demokratischen Funktionen klar zugeordnet. Die Domäne des Politik-Kerns 
sind die grundlegenden normativen Richtungs- und Gestaltungs-Entscheidungen der Gesell-
schaft. Dies manifestiert sich in der Gesetzgebung des Parlaments und in der Wahrnehmung der 
staatspolitischen Aufgaben durch die Regierung. 
                                                 

36  Zum Beispiel hat die Ökonomie im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von wirtschaftspolitischen Best-
Practice-Regeln entwickelt und mehr oder minder explizit formuliert, z.B. bezüglich Staatsverschuldung, 
Subventionen, Marktbarrieren, Preisregeln für staatliche Preise, Staatsbeteiligungen an Unternehmen, 
föderale Finanzverfassung etc., die im Sinne langfristig orientierter wirtschaftlicher Rationalität wirken 
(könnten). Einige solcher Regeln haben auch zögerlichen Eingang in verbindliche Normen auf nationaler 
und europäischer Ebene gefunden (z.B. EU-Stabilitätskriterien, Investitions-Verschuldungs-Quote etc). 

37  Vgl. für eine abweichende Einschätzung Lhotta (2003), und generell für die zweite Kammer in Deutschland  
Lehmbruch (1998); Helms (2005), S. 153ff 
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Die Domäne des Senats sind dagegen alle regelsetzenden (incl. kompetenzabgrenzenden) und 
insbesondere alle delegativen Funktionen gegenüber sämtlichen Institutionen des Staates, die 
nicht zum Politik-Kern gehören. Dies sind Fachinstitutionen (und solche der Judikative) mit 
Aufgaben und Zielen, die durch Verfassung und Gesetze definiert sind, in diesem Rahmen mög-
lichst unabhängig arbeiten sollten und im Wesentlichen nur einer Delegation bedürfen, die für 
kompetente Vorstände sorgt und diese zielorientierten Anreizstrukturen unterwirft. Damit wer-
den parteipolitische Einflüsse zurückgedrängt. 
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